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_ Beschlussvorschlaq

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
Jar Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

1, HerrnlFrau ......... ..
und V _ g ,

2. HefrnlFrau ..... ...... _.

als Delegierte für die Hauptversammlung des Deutschen Städtetages in Berlin vom
31. Mai bis 02.Juni 2005 zu benennen.

'egelung

Stellvertreter zu 1. wird HerrIF†au

Stellvertreter zu 2. wird HerrlFrau

Delegiertelr für die Hauptversammlung des Deutschen Städtetages benannt.

Schnellbrief vom 05.11.2004 wurde die Stadtverwaltung der Stadt Eisenach als unmittel-
Mitgliedstadt des Deutschen Städtetages aufgefordert, in Vorbereitung der Hauptver-

Abgeordnete mit Stimmrecht zu entsenden. Nach § 6 Abs. 2 der Satzung können zur
ılung mit Stimmrecht entsenden:

unmittelbare Mitgliedstädte bis 250.000 Einwohner 2 Abgeordnete

stehen der Stadt Eisenach unter Zugrundelegung der amtlichen Einwohnerzahl nach
Stand 31.12.2003 (44 081 Einwohner) - 2 Abgeordnete - zu. Die Hälfte der Abgeordneten
aus Mitgliedern der Vertretungskörperschaft bestehen.

Weiteren weist der Deutsche Städtetag besonders darauf hin, dass neben den
Abgeordneten die stimmberechtigten Mitglieder des Hauptausschusses und

Prasıdıums des Deutschen Städtetages kraft Satzung (§ 6 Abs. 3) zur Hauptversammlung
sind. Dem Hauptausschuss gehört aus der Stadt Eisenach der
Herr Schneider, an.
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